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Text 

Eintragung der Nachgründung 

§ 46. (1) Nach Zustimmung der Hauptversammlung hat der Vorstand den Vertrag in Urschrift, 
Ausfertigung oder öffentlich beglaubigter Abschrift mit dem Nachgründungsbericht und dem Bericht der 
Gründungsprüfer nebst den urkundlichen Grundlagen zur Eintragung in das Firmenbuch einzureichen. 

(2) Bestehen gegen die Eintragung Bedenken, weil die Gründungsprüfer erklären oder weil es 
offensichtlich ist, daß der Nachgründungsbericht unrichtig oder unvollständig ist oder den gesetzlichen 
Vorschriften nicht entspricht, so hat das Gericht die Eintragung abzulehnen; gleiches gilt, wenn die 
Gründungsprüfer erklären oder wenn es offensichtlich ist, daß der Wert der zu erwerbenden 
Vermögensgegenstände nicht unwesentlich hinter dem Wert der dafür zu gewährenden Leistungen 
zurückbleibt. Das Gericht hat der Gesellschaft vorher Gelegenheit zu geben, den Beanstandungen 
abzuhelfen. 

(3) Bei der Eintragung genügt die Bezugnahme auf die eingereichten Urkunden. In die 
Bekanntmachung der Eintragung sind aufzunehmen der Tag des Vertragsabschlusses und der 
Zustimmung der Hauptversammlung sowie der zu erwerbende Vermögensgegenstand, die Person, von 
der die Gesellschaft ihn erwirbt, und die zu gewährende Vergütung. 

(4) Vorstehende Bestimmungen (§ 45, § 46 Abs. 1 bis 3) gelten nicht, wenn der Erwerb der 
Vermögensgegenstände den Gegenstand des Unternehmens bildet oder wenn sie in der 
Zwangsvollstreckung erworben werden. 

(5) Die Wirksamkeit eines Vertrages nach § 45 Abs. 1 wird, gleichviel ob er vor oder nach Ablauf 
von zwei Jahren seit der Eintragung der Gesellschaft in das Firmenbuch geschlossen ist, nicht dadurch 
ausgeschlossen, daß eine Vereinbarung der Gründer über denselben Gegenstand nach § 20 Abs. 3 der 
Gesellschaft gegenüber unwirksam ist. 


